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Kulturausschuss 27.04.2021 

Kurzbezeichnung: 

 
Sachstandsbericht zu kulturellen Zuschüssen im Jahr 2021 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt die Informationen bezüg-
lich der kulturellen Zuschüsse 2021 zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
In der Vergangenheit hat der Kulturausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen in einer 
der ersten Sitzungen des Jahres die Verteilung der Zuschüsse gemäß der „Richtlinie über die 
Zuschüsse an Vereine aus dem Bereich Theater-Konzerte-Musikpflege in der Stadt Siegen“ 
sowie für die Musikvereine und Orchester beschlossen. So konnte zeitnah nach Genehmi-
gung des Haushaltes die Auszahlung der beschlossenen Zuschüsse erfolgen. 
 
Im Rat am 14.04.2021 wurde seitens der Fraktionen CDU und SPD der Antrag „Überarbei-
tung und Ausweitung der Förderkriterien für Zuschüsse im Kulturbereich“ zum Haushalt ein-
gebracht und beschlossen. Darin wird die Verwaltung beauftragt, noch mit Gültigkeit für das 
Haushaltsjahr 2021 die Förderkriterien für Zuschüsse im Kulturbereich zu reformieren. Hier-
für werden zusätzlich zu den bereits im Haushaltsplanentwurf 2021 bereitgestellten Mitteln 
weitere 30.000 € im Haushalt eingestellt. 
 
Aus diesem Grund wird aktuell darauf verzichtet, einen Vorschlag zur Verteilung der ur-
sprünglich angemeldeten Zuschussmittel zu unterbreiten, da zunächst der Entwurf neuer 
Förderkriterien gemäß dem Beschluss des Rates erfolgen muss.  
Eine parallele Zuschussgewährung gemäß der alten Kriterien über die ursprünglichen Zu-
schussmittel und der dann folgenden Bearbeitung gemäß der noch zu erarbeitenden Förder-
kriterien für die zusätzlichen Zuschussmittel erscheint aus mehrerlei Hinsicht nicht sinnvoll.  
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Neben einem dadurch stark erhöhten verwaltungsseitigen Aufwand würde dieses Vorgehen 
vor allem bei den Zuschussempfängern schwer zu vermitteln sein, da nicht nachvollziehbar 
ist auf welcher Grundlage und von welchen Mitteln nun ein Zuschuss gewährt würde. Die 
Zuschussgewährung 2021 sollte nach der Erarbeitung der neuen Förderkriterien einheitlich 
für den dann insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag in Höhe von 88.900 € erfolgen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 

 

       

 im Ergebnisplan 

 

       

 Nein  Ja, mit 

 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 

      

Sachkonto 
      

 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 

 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Astrid Schneider 
Abteilungsleiterin 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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